
 
 

WETTSPIELKOMMISSION 
FUSSBALLVERBAND NORDWESTSCHWEIZ SFV 

 
 

Präzisierung 
betreffs Sanktionen gegen Vereine/Mannschaften 
nach Tätlichkeiten/Unsportlichkeiten/Drohungen 

gegen Schiedsrichter 
durch Spieler, Vereinsfunktionäre, Trainerstaff und Zuschauer 

 
 

Weisung an die Schiedsrichter: 
Nach physischem Eingriff in die körperliche Integrität oder Drohungen (nicht Beschimp-
fung oder Beleidigung) ist das Spiel unverzüglich abzubrechen. 
 

 
Mögliche Sanktionen gemäss Statuten des SFV, Artikel 58, Pkt. 5 

 
Definition Tätlichkeiten: Schlagen, Treten, 'Kopfstoss‘‚ ….. 
Definition Unsportlichkeiten: Rempeln, Anfassen, Stossen, Spucken und Drohungen 
 

 Tätlichkeiten durch Spieler u. Ersatzspieler 
 - sämtliche regionale Ligen/Kategorien (ausser 2. Liga regional): 
  Ausschluss der betreffenden Mannschaft aus der laufenden Meisterschaft und 

Relegation in die nächstuntere Liga/Kategorie am Ende der Saison, 
  Busse bis Fr. 2'000.– gegen Einzelpersonen / Fr. 5‘000.– gegen Verein 
 - 2. Liga regional: 
  Antrag an die Amateur Liga auf Ausschluss der Mannschaft, Busse(n) 
 

 Tätlichkeiten durch Funktionäre/Trainerstaff 
 - sämtliche regionale Ligen/Kategorien 
  Abzug von max. 6 Punkten, Busse(n) 
 

 Tätlichkeiten durch Zuschauer 
 - sämtliche regionale Ligen/Kategorien 
  Forfaitniederlage, Platzsperre, Busse(n) 
 
 Unsportlichkeiten durch Spieler, Ersatzspieler, Funktionäre und Trainerstaff 

 - sämtliche regionale Ligen/Kategorien: 
  Abzug von max. 6 Punkten, Busse bis Fr. 2'000.– gegen Einzelpersonen /  
  Fr. 5‘000.– gegen Verein 
 
 Unsportlichkeiten durch Zuschauer 

 - sämtliche regionale Ligen/Kategorien 
  Forfaitniederlage, Platzsperre, Busse(n) 
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Gegenüber der am 08.08.2009 publizierten Version wurden im vorliegenden Dokument die Artikelnummer und die Beträge an die 
neuen Statuten des SFV (Ausgabe Juli 2011) angepasst. 


